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 Veröffentlicht am 29.01.2002

Norm

Stmk LStVG 1964 §2 Abs1

Rechtssatz

Um ihr die Rechtsnatur einer ö0entlichen Straße zu verleihen, ist erforderlich, dass eine bestimmte Straße von "den

zuständigen Stellen bestimmungsgemäß dem ö0entlichen Verkehr gewidmet" oder "in langjähriger Übung allgemein,

ohne Einschränkung und unabhängig vom Willen des Grundeigentümers und dritter Personen für ein dringendes

Verkehrsbedürfnis benützt" wurde.
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